
Versorgungsvorschlag für eine
SofortRente
der Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft

 

10. Januar 2017

Provinzial NordWest
Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
Die Versicherung der  Sparkassen
Sophienblatt 33
24097 Kiel
Amtsgericht Kiel, HRB 5705
St.-Nr. 5337 5914 0146

Vorstand:
Dr. Wolfgang Breuer
(Vorsitzender), Frank Neuroth
(stv. Vorsitzender),
Dr. Thomas Niemöller,
Markus Reinhard, Stefan Richter,
Dr. Ulrich Scholten,
Matthew Wilby

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Volker Goldmann
 
Bankverbindung:
Förde Sparkasse
IBAN DE30 2105 0170 1400 2501 04
BIC NOLADE21KIE

Postanschrift:
Provinzial Nord Brandkasse
Aktiengesellschaft
Landesdirektion der Provinzial
NordWest Lebensversicherung
Aktiengesellschaft, 24097 Kiel
Tel. 0431/603-9925
Fax 0431/603-2801
www.provinzial.de

Darstellung
für eine sofort beginnende Rentenversicherung mit Rentengarantiezeit
nach Tarif SR (Tarifwerk 2017)

Vertragsdaten

Versicherte Person: Frau Marie Mustermann, geb. am 13.05.1950 Eintrittsalter:67 Jahre

Versicherungsbeginn: 01.02.2017
Beginn der Rentenzahlung: 1) 01.03.2017 Rentengarantiezeit: 10 Jahre
Überschussverwendung: Zusatzrentensystem

1) Der Rentenzahlungsbeginn ist der vertragliche Versicherungsbeginn. Die erste vereinbarte Rente ist
jedoch im Einmalbeitrag bereits berücksichtigt. Daher wird die erste Rentenzahlung einen Monat nach
Versicherungsbeginn fällig.

Leistungen zu Lebzeiten der versicherten Person

monatlich vereinbarte Rente: 621,56 EUR
monatliche Zusatzrente aus der Überschussbeteiligung 143,77 EUR

monatliche Gesamtrente 765,33 EUR

Die hier dargestellte unverbindliche Gesamtrente enthält die vereinbarte Rente und die Zusatzrente.
Die Höhe der Zusatzrente wird jeweils aus der jährlichen Überschussbeteiligung nur für ein Versiche-
rungsjahr zugesichert. Die Zusatzrente erhöht sich ggf. erstmals ein Jahr nach Beginn der Rentenzah-
lung um eine weitere Leistung aus der Überschussbeteiligung. Diese Erhöhungen werden jährlich neu
in Prozent der Gesamtrente festgesetzt. Für das Jahr 2017 beträgt der Erhöhungssatz 0,10 %. Die
Zusatzrente und damit auch der Erhöhungssatz können in den folgenden Versicherungsjahren stei-
gen, unverändert bleiben oder auch sinken.

Gestaltungsmöglichkeiten

Während der Rentengarantiezeit können Sie - maximal bis zur Höhe der Todesfallleistung aus den
vereinbarten Renten - Kapitalbeträge aus Ihrem Vertrag entnehmen. Nach einer Kapitalentnahme wer-
den Ihre verbleibende Rente und Ihre ggf. verbleibende Todesfallleistung neu berechnet. Diese Option
können Sie frühestens nach Ablauf des ersten Rentenbezugsjahres einmal pro Kalenderjahr ausüben.

Erhöhte Rente wegen Pflegebedürftigkeit
Wird die versicherte Person während der Rentengarantiezeit pflegebedürftig (Pflegegrad 3) im Sinne
des § 20 Absatz 1 der Allgemeinen Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender
Rentenzahlung können Sie - maximal bis zur Höhe der Todesfallleistung aus den vereinbarten Ren-
ten - einen Kapitalbetrag in eine Rente wegen Pflegebedürftigkeit umwandeln. Die ursprünglich verein-
barte Todesfallleistung entfällt. Diese Option können Sie frühestens ab dem 60. Lebensjahr der versi-
cherten Person ausüben.

Kapitalleistung bei einer schweren Krankheit (Dread Disease-Option)
Tritt eine schwere Krankheit der versicherten Person ein, können Sie während der Rentengarantiezeit
ebenfalls - maximal bis zur Höhe der Todesfallleistung aus den vereinbarten Renten - Kapitalbeträge
verlangen. Nach einer Kapitalleistung werden Ihre verbleibende Rente und Ihre ggf. verbleibende To-
desfallleistung neu berechnet.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie unter §§ 7 und 8
der Allgemeinen Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung.
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Leistungen im Todesfall

Stirbt die versicherte Person während der Rentengarantiezeit, zahlen wir bis zu deren Ablauf die
Rente weiter. Alternativ kann eine einmalige Abfindung beantragt werden.

Ihr Beitrag

Einmalig *) 190.143,77 EUR

abzüglich der ersten Zusatzrente aus der Überschussbeteiligung in Höhe
von 143,77 EUR
Zu zahlender Beitrag 190.000,00 EUR

*) Die erste vereinbarte Rente ist im Einmalbeitrag bereits berücksichtigt.
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Wertentwicklung

Im Leistungsfall wird die garantierte Leistung fällig. Die garantierten Werte werden von uns vertraglich
zugesichert und im Leistungsfall an den Berechtigten fällig. Diese Werte sind mit einem Rechnungs-
zins von 0,90 % kalkuliert.

Um diese Leistungspflicht erfüllen zu können, müssen wir entsprechend vorsichtig kalkulieren. Da-
durch entstehen im Allgemeinen Überschüsse, an denen wir Sie und die anderen Versicherungsneh-
mer gemäß § 153 VVG beteiligen.

Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von den Kapitalerträgen, vom Verlauf der Sterblichkeit und
der Entwicklung der Kosten ab. Sie wird vom Vorstand auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars
jährlich neu festgelegt und in unserem Geschäftsbericht veröffentlicht. Verlässliche Prognosen zur
Entwicklung für die Zukunft sind nicht möglich. Wir können daher auch nicht zusagen, in welcher Höhe
die Überschussbeteiligung tatsächlich anfallen wird. Veränderungen entstehen dabei vor allem durch
die Bewegung der Kapitalmärkte und die Entwicklung der Sterblichkeit.

Um Ihnen dennoch einen Eindruck zu vermitteln, wie sich die Gesamtleistung entwickeln kann, haben
wir modellhaft unterstellt, dass die für das Jahr 2017 festgesetzten Überschussanteilsätze während
der Versicherungsdauer unverändert bleiben. Die Überschussbeteiligung kann nicht garantiert wer-
den. Die tatsächlich auszuzahlenden Gesamtleistungen werden höher oder niedriger sein.

Trotz der auf EUR bzw. Cent exakten Darstellung sind die Werte, die Überschüsse enthalten, nur als
unverbindliches Beispiel anzusehen. Auf die angegebenen Gesamtleistungen kann kein Anspruch er-
hoben werden, falls die vertragsgemäß berechnete Überschussbeteiligung geringer ausfällt. Bitte be-
achten Sie unbedingt unsere Erläuterungen zur Überschussbeteiligung.
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Unverbindliche Gesamtleistungen berechnet mit der aktuellen Überschussbeteiligung in EUR
ab Rentenbeginn

Vers.-jahr
nach

Versiche-
rungs-
beginn

(VJ)

Einmalige Abfindung
bei Tod zum
Ende des VJ

monatliche
Rente aus der

Überschussbeteiligung

monatliche
Gesamtrente einschl.

Überschussbeteiligung

Höchstbetrag für eine
Kapitalentnahme
zu Beginn des VJ

1 75.459,00 143,77 765,33 1) 0
2 67.931,00 144,54 766,10 65.485
3 60.202,00 145,31 766,87 58.467
4 52.266,00 146,08 767,64 51.385
5 44.118,00 146,85 768,41 44.240
6 35.752,00 147,62 769,18 37.031
7 27.163,00 148,39 769,95 29.757
8 18.345,00 149,16 770,72 22.418
9 9.293,00 149,93 771,49 15.012
10 0,00 150,70 772,26 7.540
11 0,00 151,47 773,03 0
12 0,00 152,24 773,80 0
13 0,00 153,01 774,57 0
14 0,00 153,78 775,34 0
15 0,00 154,56 776,12 0
16 0,00 155,34 776,90 0
17 0,00 156,12 777,68 0
18 0,00 156,90 778,46 0
19 0,00 157,68 779,24 0
20 0,00 158,46 780,02 0
21 0,00 159,24 780,80 0
22 0,00 160,02 781,58 0
23 0,00 160,80 782,36 0
24 0,00 161,58 783,14 0
25 0,00 162,36 783,92 0
... ... ... ... ...

1) Die erste monatliche Rente ist in dem Einmalbeitrag berücksichtigt. Die erste Rentenzahlung wird einen
Monat nach Versicherungsbeginn fällig.
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Erläuterungen zur Überschussbeteiligung

Entstehung von Überschüssen

Überschüsse entstehen dann, wenn höhere Kapitalerträge erwirtschaftet werden, sich eine günstigere
Sterblichkeit einstellt oder der tatsächliche Kostenaufwand geringer gehalten werden kann, als bei der
vorsichtigen Beitragskalkulation angenommen wurde (siehe auch die Erläuterungen zur Wertentwick-
lung).

· Zusätzlich zur vereinbarten Rente wird eine der Höhe nach nicht garantierte Zusatzrente gezahlt. Die
Höhe der Zusatzrente wird jeweils nur für ein Versicherungsjahr zugesichert. Infolge der jährlich neuen
Festlegung kann die Zusatzrente steigen, unverändert bleiben oder auch sinken.
Sofern neben dem für die Berechnung der Zusatzrente festgelegten Zinsüberschussanteil ein weite-
rer Überschussanteilsatz erklärt ist, wird die Zusatzrente am Ende eines Versicherungsjahres entspre-
chend erhöht. Bemessungsgröße für diesen Überschussanteil ist die jeweilige Gesamtrente. ("Zusatz-
rentensystem")

Höhe der Überschussbeteiligung

Wir legen die Überschussbeteiligung jeweils für ein Kalenderjahr fest. Für das Jahr 2017 sind folgende
Überschussanteilsätze erklärt:

- Zinsüberschussanteil der
  Zusatzrente: 1,55 %
- Erhöhung der Zusatzrente: 0,10 % der Gesamtrente (Summe aus der gesamten vereinbarten

Rente und der zuletzt gezahlten Zusatzrente)
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen vorgeschlagene Versicherung geben.
Diese Informationen sind nicht abschließend. Umfassende Informationen über die vorgeschlagene Versicherung können Sie dem An-
trag, den beigefügten Versicherungsbedingungen und dem Versorgungsvorschlag entnehmen. Bitte lesen Sie die gesamten Informatio-
nen sorgfältig durch.

 

1. Welche Art der Versicherung schlagen wir Ihnen vor?

Bei der vorgeschlagenen Versicherung handelt es sich um eine
sofort beginnende Rentenversicherung (Tarif SR Tarifwerk
2017).

2. Welche Leistungen sieht die Ihnen vorgeschlagene Ver-
sicherung vor, welche sind nicht versichert?

Versicherte Person ist Frau Marie Mustermann geb. am
13.05.1950.

Nach Versicherungsbeginn zahlen wir eine lebenslange Rente.

Bei Tod der versicherten Person zahlen wir bis zum Ablauf der
Rentengarantiezeit die Rente weiter oder wahlweise eine ein-
malige Kapitalabfindung.

Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden durch die Lei-
stungen aus der Überschussbeteiligung, die jedoch nicht garan-
tiert werden können, erhöht.

Weitere Leistungen sind nicht versichert.

Nähere Informationen zu den Leistungen finden Sie unter § 1
der "Allgemeinen Bedingungen für die Rentenversicherung mit
sofort beginnender Rentenzahlung" (AVB) .

Nähere Informationen zur Überschussbeteiligung finden Sie un-
ter § 2 der AVB. Nähere Informationen über die Höhe der Lei-
stungen finden Sie im Versorgungsvorschlag.

3. Wie hoch ist der Beitrag und wann müssen Sie ihn zah-
len und was passiert, wenn Sie ihn verspätet oder gar nicht
zahlen? Welche Kosten sind in dem Beitrag einkalkuliert
und welche können zusätzlich entstehen?

Beitragszahlung

Gesamtbeitrag
einmalig 190.000,00 EUR

Die erste Rente ist im Einmalbeitrag bereits berücksichtigt.

Der einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) wird unverzüglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Versicherungsbeginn.

Nähere Informationen zur Beitragszahlung finden Sie unter § 9
der AVB.

Folgen unterbliebener oder verspäteter Beitragszahlung

Wenn Sie den Einlösungsbeitrag schuldhaft nicht rechtzeitig
zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie
nicht gezahlt haben. Außerdem sind wir dann im Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet.

Nähere Informationen zu den Folgen unterbliebener oder ver-
späteter Beitragszahlung finden Sie unter § 10 der AVB.

Kosten

Von dem vereinbarten Einmalbeitrag von 190.765,33 EUR ent-
fallen 7.629,77 EUR auf die Abschlusskosten.

Die Verwaltungskosten betragen im ersten Jahr 2.037,32 EUR.
Ab dem zweiten Jahr fallen Verwaltungskosten von jährlich
111,88 EUR an. Mit jeder Erhöhung der vereinbarten laufenden
Rente fallen weitere Verwaltungskosten an.

Einen zusätzlichen, durch Sie veranlassten, Verwaltungsauf-
wand können wir gesondert in Rechnung stellen. Für das Aus-
stellen einer Ersatzurkunde oder eine Vertragsänderung mit
Neuberechnung einer vereinbarten Versicherungsleistung stel-
len wir Ihnen zum Beispiel 15 EUR in Rechnung.

Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie unter dem § 12
der AVB und den beigefügten "Bestimmungen über Gebühren
und tarifabhängige Begrenzungen".

4. Welche Leistungsausschlüsse gibt es bei der vorge-
schlagenen Versicherung?

Bei der Rentenversicherung bestehen keine Leistungsaus-
schlüsse.

5. Welche Pflichten sind vor Vertragsabschluss zu beach-
ten und welche Folgen hat ihre Nichtbeachtung?

Damit wir den Antrag prüfen können, müssen die im Antrags-
formular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und
vollständig beantwortet werden. Dies gilt auch dann, wenn wir
entsprechende Fragen nach Antragsstellung und vor Annahme
des Antrages stellen. Werden falsche Angaben gemacht, kön-
nen wir unter Umständen - auch noch nach längerer Zeit - vom
Vertrag zurücktreten. Das kann zur Folge haben, dass wir keine
Versicherungsleistungen erbringen müssen.

Diese Aufzählung der Pflichten ist nicht abschließend.

Nähere Informationen zu diesen Pflichten finden Sie in der dem
Antrag beigefügten "Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die
Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht".

6. Welche Pflichten sind während der Vertragslaufzeit zu
beachten und welche Folgen hat ihre Nichtbeachtung?

Änderungen der Adresse, des Namens oder der Bankverbin-
dung sind uns unverzüglich mitzuteilen. Sofern wir aufgrund ge-
setzlicher Regelungen zur Erhebung und Meldung von Infor-
mationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen
Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Un-
terlagen bei Änderung oder auf Nachfrage zur Verfügung stel-
len. Fehlende Informationen können den reibungslosen Versi-
cherungsablauf beeinträchtigen, bzw. den Versicherungsschutz
einschränken.

Diese Aufzählung der Pflichten ist nicht abschließend.

Nähere Informationen zu diesen Pflichten finden Sie unter den
§§ 14 und 15 der AVB.

7. Welche Pflichten sind zu beachten, wenn eine Versiche-
rungsleistung verlangt wird und welche Folgen hat eine
Nichtbeachtung?
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Wird eine Versicherungsleistung verlangt, ist uns der Versiche-
rungsschein vorzulegen. Im Todesfall benötigen wir außerdem
eine Sterbeurkunde. Des Weiteren können wir vor jeder Ren-
tenzahlung einen Nachweis darüber verlangen, dass die versi-
cherte Person noch lebt. Solange diese Verpflichtungen nicht
erfüllt werden, erfolgt keine Auszahlung von Leistungen. Der
Tod der versicherten Person ist uns in jedem Fall unverzüglich
anzuzeigen. Bei Nichtbeachtung können bereits gezahlte Lei-
stungen zurückgefordert werden.

Diese Aufzählung der Pflichten ist nicht abschließend.

Nähere Informationen zu den Pflichten finden Sie unter den
§§ 13 und 17 der AVB, sowie der dem Antrag beigefügten "Mit-
teilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzung
von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall".

8. Wann beginnt und wann endet der Versicherungs-
schutz?

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn wir die Annahme des
Antrages in Textform oder durch Aushändigung des Versiche-
rungsscheins erklärt haben. Vor dem 01.02.2017 besteht je-
doch kein Versicherungsschutz.

Die Rentenzahlung beginnt am 01.03.2017 und läuft lebens-
lang - bei Vereinbarung einer Rentengarantiezeit mindestens
bis zum Ende der Rentengarantiezeit .

Nähere Informationen finden Sie in den AVB unter § 4.

9. Wie können Sie diese Versicherung beenden?

Eine Kündigung dieser Versicherung und der ggf. eingeschlos-
senen Zusatzversicherungen ist nicht möglich (vgl. § 11 der
AVB).


